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P131668 Verordnung zur Verkehrsleistungsmessung 
 

 

 
 
 
://: 1. Der Regierungsrat genehmigt die Verordnung zur Verkehrsleis-

tungsmessung. 

2. Sie wird sofort wirksam. 

 
 
 

Begründung 

Mit der Annahme des § 13 im November 2010 hat das Stimmvolk das 
Umweltschutzgesetz mit einem quantitativen Ziel für eine Reduktion 
des motorisierten Individualverkehrs ergänzt und den Regierungsrat zu 
einem Monitoring der Strassenverkehrsleistung verpflichtet. Mit dem 
Erlass der Verordnung zur Verkehrsleistungsmessung definiert der Re-
gierungsrat die im Gesetz verwendeten technischen Begriffe. Zudem 
erlässt er Regeln für die Durchführung des Monitorings.  

 
 

                                                                                            
 


